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olfT o a 

Der Gemeinderat der politischen Gemeinde Gommiswald erlässt gestützt auf 
Art. 54 des Wasserreglementes vom 02.10.2012 folgender Gebührentarif: 

Art. 1 

Die jährliche Grundgebühr beträgt Fr. 20.00 je Wasserzähler oder, soweit keine 
Wasserzähler eingebaut sind, je Anschluss. 

Art. 2 

Der jährliche Gebäudezuschlag beträgt 0.24 Promille des Gebäudeneuwertes der 
angeschlossenen Objekte. 

Art. 3 

Die Konsumgebühr beträgt Fr. 0.80 je bezogenem Kubikmeter Wasser. 

Art. 4 

Die Pauschalgebühren nach Art. 55 des Wasserreglementes betragen: 

Küchenhahnen Fr. 36.00 pro Jahr 
Waschmaschine Fr. 15.00 pro Jahr 
Geschirrspüler Fr. 12.00 pro Jahr 

— Badewanne Fr. 15.00 pro Jahr 
Dusche Fr. 12.00 pro Jahr 
Handwaschbecken Fr. 10.00 pro Jahr 
Klosett Fr. 10.00 pro Jahr 
Garten / Garage / Stallhahnen Fr. 20.00 pro Jahr 
Ansatz pro Grossvieheinheit Fr. 14.00 pro Jahr 

Für nicht aufgeführte Wasserbezüger bestimmt der Gemeinderat die Ansätze. 

Art. 5 

Die Mehrwertsteuer wird zu den obgenannten Beträgen zusätzlich in Rechnung 
gestellt. 

Art. 6 

Der Gebührentarif wird ab 1. Oktober 2025 angewendet, 

Genehmigungsvermerke 
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